
Lebens!Nah
Die Förderung für umfassende Nahversorgung



Bis zu 30 % Förderung  
für regionale
Unternehmen,  
die ihren Markt  
ausbauen wollen.

Mehr Info zu den Förderungsaktionen der SFG
Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H., 
Nikolaiplatz 2, 8020 Graz, Tel. 0316/70 93-0, 
beratung@sfg.at

www.sfg.at/informiert-bleiben 
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  Wie viel Förderung es gibt

Investitionen in
  Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Anschaffung neuer Maschinen, Anlagen und Geräte
  bauliche Maßnahmen

Die Maßnahmen sollen zur Verbesserung der Herstellung 
und Präsentation von Waren und Dienstleistungen dienen.

Projekte mit anrechenbaren Kosten von mind. 20.000 und 
max. 100.000 Euro:

  Förderquote: 15 %
  zzgl. Innovationsbonus: 5 % für Projekte,  

die einen besonderen Innovationsgehalt  
erkennen lassen.

  max. Förderung: 15.000 Euro zzgl. Bonus

Digitalisierungsmaßnahmen
wie z. B. die Digitalisierung von

  Produktionsprozessen 
  Vertriebsprozessen
 innerbetrieblichen Prozessen
 Marketingprozessen 

Die Maßnahmen sollen einerseits der Digitalisierung von 
Prozessen im Unternehmen dienen und andererseits die 
Wahrnehmung und den Bekanntheitsgrad steigern.

Für Projekte mit anrechenbaren Kosten von mind. 
3.000 Euro:

 Förderquote: 30 % (in Form eines Zuschusses)
 max. Förderung: 2.500 Euro 

Lebensqualität vor Ort ist den Menschen in der Steiermark 
besonders wichtig. Deshalb gibt es eine Vielzahl von  
Initiativen, die die regionale Wirtschaftskraft stärken und 
Nahversorgungsbetriebe  in den Gemeinden unterstützen. 
Die Steirische Wirtschaftsförderung SFG setzt hier mit der 
Förderungsaktion Lebens!Nah an: Gefördert werden 
Investitionen zur Modernisierung oder Erweiterung des 
Betriebs, zur Digitalisierung von Geschäftsmodellen und 
-prozessen sowie Verwaltungsprozessen.

  Wer Lebens!Nah  
dran ist

Die Förderungsaktion Lebens!Nah unterstützt Kleinstunter-
nehmen in den Bereichen Handel, Gewerbe, Handwerk und 
Dienstleistungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch 
Dienstleistungen und Güter des täglichen Bedarfs für End-
verbraucherInnen aus. 

Für klassische Nahversorgungsbetriebe (dazu zählen  
BäckerInnen, KonditorInnen, FleischerInnen und Lebens-
mitteleinzelhändlerInnen mit Vollsortiment) gelten  
die Kriterien der Kleinunternehmen.


